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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

zum Ausklang des Jahres darf ich
Ihnen wie jedes Jahr in Erinnerung
rufen, daß traditionell der Präsi-
dent des Landgerichts und der
Leitende Oberstaatsanwalt zum
Silvesterfrühschoppen einladen,
der dieses Mal – nachdem beide
Ämter neu besetzt worden sind –
in neuen Räumlichkeiten stattfin-
det und zwar im Restaurant „Le
Resto“ des Ruderclub Saar in der
Hindenburgstraße 65 in Saarbrük-
ken (hinter der Christ-König-Kir-
che). Es würde mich freuen, wenn
sich zu diesem Anlaß am Freitag,
29.12.2006, 11.00 Uhr, auch vie-
le Kolleginnen und Kollegen aus
der Anwaltschaft dort einfinden
würden. Das Grußwort wird der
neue Präsident des LG, Herr Frey-
mann, halten.

Die auch in diesem Jahr wieder-
um gestiegene Anzahl neuer An-
wältinnen und Anwälte (wobei
nach Mitteilungen der juristischen
Fakultäten in diesem Jahr erstmals
ein erheblicher Rückgang an Jura-
Erstsemestern zu verzeichnen sein
soll) führte nicht nur zu einer Po-
diumsdiskussion des Instituts für
Anwaltsrecht Saarbrücken (vgl.
Seite 6), sondern auch zu einer
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Neuauflage des Anwaltsverzeich-
nisses, welches auf der Geschäfts-
stelle des SAV zu erheblich redu-
zierten Preisen (netto € 52,85 an-
stelle für Nichtmitglieder ca.
€ 82,00) erhältlich ist.

Im übrigen liegt ein Schwerpunkt
dieses Heftes auf kostenrecht-
lichen Fragen (Rechtsschutzver-
sicherer im Arbeitsrecht, Kosten-
erstattung bei Nebenintervention
und Streitverkündung sowie „orts-
ansässiger“ Pflichtverteidiger), de-
ren Lektüre ich Ihnen empfehlen
darf ebenso wie steuerrechtliche
Probleme im Erbrecht wie auch
eine obergerichtliche Entschei-
dung zur zwingenden MPU nach
Unfallflucht.

Ich darf Ihnen allen einen geruh-
samen Ausklang des Jahres und
einen guten Rutsch wünschen
und verbleibe mit freundlichen
und kollegialen Grüßen

Olaf Jaeger
(Präsident)
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Marcus Hirschfelder
Lortzingstrasse 12
66111 Saarbrücken

Ines Holfeld
Collingstraße 148
66424 Homburg

Dr. Robin Van der Hout
Rond Point Schuman 9
B-1040 Brüssel

René Huy
Moltkestraße 8
66333 Völklingen

Herzlich Willkommen

Wir freuen uns, weitere Kolleginnen
und Kollegen begrüßen zu dürfen:

Nikolaus Jung
Poststraße 3
66822 Lebach

Nadine Martin
Hauptstraße 25
66589 Merchweiler

Nadine Müller
Großblittersdorfer Str. 261
66119 Saarbrücken

Jessica Peters
Sulzbachstraße 26
66111 Saarbrücken

Andreas Schneider
Karl-Marx-Str. 1
66111 Saarbrücken

Markus Schneider
Gerberstraße 9
66242 Homburg

Christopher Tuillier
Großer Markt 8
66740 Saarlouis

Thomas Will
Am Volksbad 20
66578 Landsweiler

Kurierdienst:  Schnelle, günstige und sichere
Beförderung Ihrer Anwaltspost

Vorteile des Kurierdienstes:
Der Kurierdienst der SAV- Service GmbH befördert Ihre Post zu  Amts- Arbeits- Finanz- Sozial- Verfassungs-  und
Verwaltungsgerichten  des Saarlandes sowie an diverse Ämter und alle Anwälte mit Gerichtsfach.
Als Teilnehmer am Kurierdienst  müssen Sie  Ihre Post an die angefahrenen Gerichte und Behörden und die entspre-
chenden Anwälte weder kuvertieren noch  frankieren.
Sie sparen Zeit und Geld, wenn Sie die Akten nicht mehr selbst zu den jeweiligen Ämtern zurückbringen oder aber per
Post zurückschicken müssen. Akten müssen nicht mehr verpackt, beschriftet und mit Begleitschreiben versehen
werden.

Ablauf:
Sie liefern Ihre Schriftsätze einfach an der Poststelle des Gerichts bzw. im Anwaltzimmer des Landgerichts ab. Hier
befinden sich entsprechende Container, in die Sie ihre Post einwerfen können.
Die Container im Landgericht werden früh morgens geleert,  die enthaltene Post wird noch am gleichen Tag zuge-
stellt. Ebenso die Gerichtspost, die an den angefahrenen Amtsgerichten abgegeben wurde und  an das Landgericht
/Amtsgericht Saarbrücken, das Finanzgericht Saarbrücken und die Anwälte mit Gerichtsfach in Saarbrücken adres-
siert ist.
Die übrige Gerichtspost, sowie die, an die Anwälte der auswärtigen Amtsgerichte gerichteten Schreiben, werden am
nächsten Werktag durch den Kurierdienst zugestellt.

Kosten:
Eine einfache Rechnung: Haben Sie schon einmal erfasst,  wie viel Porto Sie pro Monat für den Postverkehr mit Ämtern
und Gerichten im Landgerichtsbezirk Saarbrücken ausgeben?
Dicke Akten, umfangreiche Schriftsätze mit zahlreichen Anlagen treiben die Portokosten in die Höhe, vor allem wenn
die Sendung als Päckchen frankiert werden muss.
Als Mitglied des Saarländischen AnwaltVereins zahlen Sie für den Kurierdienst monatlich eine Pauschale von nur 13,79
Euro netto.
Falls Sie noch nicht Mitglied sein sollten, so lässt sich dies ja ganz schnell ändern – aber auch für Nichtmitglieder
bieten wir natürlich unseren Service an: Für netto 24,14 Euro  monatlich.

Eine Liste der angefahrenen Gerichte und Behörden und weitere Informationen erhalten Sie auf
unserer Homepage www.sav-service.de sowie auf der Geschäftsstelle des Saarländischen
AnwaltVereins: Zimmer 143 im Landgericht, Franz-Josef-Röder-Str. 15, 66119 Saarbrücken,
Tel.: 06 81 - 5 12 02.



4

SAARLÄNDISCHES

BLATTANWALTS
Aktuelles

Dr. Christian Halm | Neunkirchen

Das Oberverwaltungsgericht des
Saarlandes hat durch Beschluss
vom 27.07.2006, AZ: 1 W 33/06
eine interessante Entscheidung
zur Notwendigkeit einer me-
dizinisch-psychologischen Un-
tersuchung erlassen.
Die Antragstellerin hatte Ende Fe-
bruar 2005 infolge Unaufmerk-
samkeit und Mißachtung der Vor-
fahrt eines vorfahrtsberechtigten
Pkws einen Unfall. Danach beging
sie Unfallflucht. Der Schaden be-
lief sich auf netto 1.642,00 Euro.
In dem Strafverfahren wurde ein
Strafbefehl erlassen und der An-
tragstellerin bis zum 13.02.2006
der Führerschein entzogen. Der
Strafbefehl wurde rechtskräftig.
Am 19.01.2006 beantragte die An-

tragstellerin eine Neuertei-
lung der Fahrerlaubnis.

Die Kreisverwaltung
lehnte dies mit der

Begründung ab,
daß aufgrund

der Unfall-
flucht er-

hebliche Zweifel an der Eignung
zum Führen von Fahrzeugen be-
stünden und forderte die Antrag-
stellerin auf, ein medizinisch-psy-
chologisches Gutachten vorzule-
gen, das ihre Fahrereignung nach-
weist. Dies verweigerte die An-
tragstellerin, worauf die Straßen-
verkehrsbehörde den Führ-
erschein einbehielt.
In dem einstweiligen Verfügungs-
verfahren war die Antragstellerin
beim Verwaltungsgericht, AZ: 3 F
24/06 zunächst unterlegen.
Das Oberverwaltungsgericht än-
derte den Beschluss dahingehend
ab, daß der Antragsgegner ver-
pflichtet ist, der Antragstellerin
vorläufig die Fahrerlaubnis der
Fahrerlaubnisklassen BE, L, M und
S zu erteilen.
Das Oberverwaltungsgericht hat
zunächst einen wesentlichen
Nachteil der Antragstellerin darin
gesehen, daß diese 3 3/4 Stunden
für den Hin- und Rückweg zur Ar-
beit aufwenden muß.
Dies berechtige zunächst, die An-
tragstellerin nicht auf den rechts-
kräftigen Abschluss des Haupt-
sacheverfahrens zu verweisen.
Das Oberverwaltungsgericht hat
weiter ausgeführt, daß die Kreis-
verwaltung mit großer Sicherheit
nicht berechtigt sei, die Erteilung
der Fahrerlaubnis von dem Bei-
bringen eines medizinisch-psycho-
logischen Gutachtens abhängig
zu machen.
Für die Neuerteilung einer Fahrer-
laubnis nach vorangegangener Ent-
ziehung gelten die Vorschriften für
die Ersterteilung (§ 20 Abs.1 FeV).
Die Vorlage eines Gutachtens ei-
ner amtlich anerkannten Begu-
tachtungsstelle für Fahreignung

(medizinisch-psychologi-
sches Gutachten) kann
zur Klärung von Ei-
gnungszweifeln bei der

Neuerteilung der Fahrerlaubnis
angeordnet werden, wenn
a) die Fahrerlaubnis wiederholt

entzogen war oder
b) der Entzug der Fahrerlaubnis

auf erheblichen oder wieder-
holten Verstößen gegen ver-
kehrs-rechtliche Vorschriften
oder auf Straftaten beruht, die
im Zusammenhang mit dem
Straßenverkehr oder im Zusam-
menhang mit der Kraftfahreig-
nung standen oder bei denen
Anhaltspunkte für ein hohes
Aggressionspotential bestan-
den (§§ 20 Abs.3, 11 Abs.3 Satz
1 Nr. 5 i.V.m. Nr. 4 FeV).

Die rechtskräftig festgestellte Un-
fallflucht stellt eine Straftat im Zu-
sammenhang mit dem Straßenver-
kehr dar.
Dies allein begründet jedoch nach
dem Dafürhalten des Senats kei-
ne Zweifel an der Kraftfahrei-
gnung in einem Maße, das die For-
derung einer medizinisch-psycho-
logischen Begutachtung vor der
Neuerteilung der Fahrerlaubnis
rechtfertigt.
§ 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 FeV ver-
pflichtet wegen seiner weitrei-
chenden Anordnungsmöglichkeit
speziell bei einem nur einmaligen
Fehlverhalten zu einer eingehen-
den Einzelfallprüfung. Nicht jeder,
sich aus einer einzelnen Straftat
im Zusammenhang mit dem Stra-
ßenverkehr ergebende noch so
geringe Eignungszweifel ist geeig-
net, das bei Durchführung der
medizinisch-psychologischen Be-
gutachtung tangierte allgemeine
Persönlichkeitsrecht des Betroffe-
nen zu überwinden.
Für den Gutachter besteht dar-
über hinaus die Schwierigkeit,
daß sich auf der Grundlage einer
einzelnen Tat aus psychologischer
Sicht oft nur schwer eine hinrei-

MPU nach Unfallflucht?
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chende sichere Aussage über die
Kraftfahreignung eines ansonsten
unauffälligen Probanden treffen
lassen wird. Damit kann es der An-
ordnung in vielen Fällen schon an
der Geeignetheit zur Ausräumung
von Eignungszweifeln fehlen.
Vor allem aber sei zu berücksich-
tigen, daß das von der Kreisver-
waltung geforderte Gutachten
die Erhebung höchst persönlicher
Befunde, die unter den Schutz des
allgemeinen Persönlichkeitsrechts
fallen, voraussetzt.
Dies gelte nicht nur für den me-
dizinischen, sondern in gesteiger-
tem Maße für den psychologi-
schen Teil der Untersuchung.
Gegenstand des medizinischen
Teils einer zur Feststellung der Fah-
rereignung angeordneten medi-
zinisch-psychologischen Untersu-
chung sei der allgemeine Gesund-
heitszustand, der Bewegungsap-
parat, das Nervensystem, unter
Umständen auch innere Organe,
die Sinnesfunktion, die psychische
Verfassung, die Reaktionsfähigkeit
und die Belastbarkeit. Der Psycho-
loge erforscht zunächst den Le-
benslauf: Elternhaus, Ausbildung,
Beruf, Familienstand, Kinder, be-
sondere Krankheiten, Operatio-
nen, Alkohol, Rauchen, finanziel-
le Verhältnisse, Freizeitgestaltung.
Sodann werden Ablauf und Ur-
sachen etwaiger Gesetzesverstö-
ße und die von dem  Betroffenen
daraus gezogenen Lehren erör-
tert. Diese Befunde stehen dem
unantastbaren Bereich privater Le-
bensgestaltung noch näher, als
die rein medizinischen Feststellun-
gen, die bei der geforderten Un-
tersuchung zu erheben sind. Sie
sind deswegen stärker von Arti-
kel 2 Abs.1 Grundgesetz in Ver-
bindung mit Artikel 1 Abs.1
Grundgesetz geschützt. Die bei
dem psychologischen Teil der Un-

tersuchung ermittelten Befunde
zum Charakter des Betroffenen
berühren seine Selbstachtung,
ebenso wie sein gesellschaftliches
Ansehen. Er müsse die Einzelhei-
ten in einer verhörähnlichen Situa-
tion offenlegen. Hinzu kommt,
daß die Beurteilung des Charak-
ters im Wesentlichen auf einer
Ausweitung von Explorations-
gesprächen beruht, einer Metho-
de, die nicht die Stringenz von La-
boruntersuchungen aufweist und
Unabwägbarkeiten nicht aus-
schließt. Dem allgemeinen Persön-
lichkeitsrecht wird bei der Frage
des Vorliegens von Eignungszwei-
feln unter Berücksichtung der all-
gemeinen gesetzlichen Maßstäbe
für die Erteilung der Fahrerlaub-
nis nur dann angemessen Rech-
nung getragen, wenn die Anfor-
derung eines Gutachtens sich auf
solche Mängel bezieht, die bei ver-
nünftiger, lebensnaher Einschät-
zung die ernsthafte Besorgnis be-
gründen, daß der Betroffene sich
als Führer eines Kraftfahrzeugs
nicht verkehrsgerecht und um-
sichtig verhalten wird.
Außerdem ist nicht bereits jeder
Umstand, der auf die entfernt
liegende Möglichkeit eines Ei-
gnungsmangels hindeutet, ein
hinreichender Grund für die An-
forderung eines medizinischpsy-
chologischen Gutachtens. Viel-
mehr müssen der Entscheidung
über die Anforderung tatsächli-
che Feststellungen zugrundege-
legt werden, die einen Eignungs-
mangel als naheliegend erschei-
nen lassen.
Allein die abgeurteilte Unfallflucht
trage höchstwahrscheinlich nicht
die danach erforderliche gegen-
wärtige Feststellung begründeter
Eignungszweifel.
Aufgrund des Strafbefehls vom
November 2005 stehe lediglich be-

zogen auf den Zeitpunkt und die
Gründe der strafrechtlichen Ent-
scheidung fest, daß die Antrag-
stellerin zum Führen von Kraft-
fahrzeugen ungeeignet war.
Inzwischen sei die Eignungsfrage
indes neu und -aller Voraussicht
nach- anders zu beantworten. Die
Unfallflucht liege bereits 17 Mo-
nate zurück. Sie hatte sich nicht
durch erschwerende Umstände
ausgezeichnet; insbesondere deu-
te nichts darauf hin, daß die An-
tragstellerin damals alkohol-
bedingt oder sonst fahruntüchtig
gewesen sei. Vielmehr spreche vie-
les, wenn nicht alles dafür, daß
sie unter dem Schock des Zusam-
menstoßes den Unfallort verlassen
habe. Die verhängte Geldstrafe
von 1.250,00 Euro – vermutlich
noch mehr –, der Verlust der Fahr-
erlaubnis für inzwischen 15 Mo-
nate habe der Antragstellerin das
Unrecht ihres Tuns klar vor Augen
geführt und werde nicht ohne
Wirkung für ihr künftiges Verhal-
ten im Straßenverkehr sein. Wei-
ter spreche zu ihren Gunsten, daß
die Unfallflucht ihr einziges Fehl-
verhalten im Straßenverkehr war,
seit sie am 25.03.1986 die Fahrer-
laubnis erworben habe.
Bei der gebotenen Gesamtschau
sehe der Senat jedenfalls derzeit
keine Tatsachen, die eine gestei-
gerte Rückfallwahrscheinlichkeit
aufgrund sozial nicht angepasster
Verhaltenssteuerung im Straßen-
verkehr begründen könne. Etwai-
ge noch verbleibende Eignungs-
zweifel sind in jedem Fall so ge-
ring, daß sie eine derart belaste-
nde Maßnahme, wie die Durch-
führung einer medizinisch-psy-
chologischen Begutachtung nicht
rechtfertigen.
Somit stehe der vorläufigen Neu-
erteilung der Fahrerlaubnis an die
Antragstellerin nichts entgegen.
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Der Anwaltsberuf –
Brotlose Kunst oder
Beruf mit Zukunft?
Informationsveranstaltung des Instituts
für Anwaltsrecht Saarbrücken e.V.RA Thomas Berscheid |

Saarbrücken

Am 22.11.2006 veranstaltete das
Institut für Anwaltsrecht Saarbrük-
ken e.V. an der Universität des Saar-
landes eine hochkarätig besetzte
Podiumsdiskussion zum Thema
„Der Anwaltsberuf – Brotlose
Kunst oder Beruf mit Zukunft?“.
Es diskutierten Prof. Dr. Hans
Prütting, Köln, Herr Staatssekre-
tär Wolfgang Schild, JR Eberhard
Gelzleichter als Präsident der
Rechtsanwaltskammer des Saar-
landes sowie der Präsident des
Saarländischen AnwaltVereins,
Herrn Rechtsanwalt Olaf Jaeger.
Moderiert wurde die Veranstal-
tung durch den 2. Vorsitzendes
des IAR, Prof. Dr. Stephan Weth.
Nach kurzen einführenden State-
ments entspann sich auf dem Po-
dium eine temperamentvolle Dis-
kussion, an der sich im weiteren
Verlauf der Veranstaltung auch
die Zuhörer lebhaft beteiligten.
Allgemein bestand Konsens dar-
über, daß die Zukunftsaussichten
des Juristen- und speziell des
Anwaltsberufs alles andere als
rosig sind. Übereinstimmung be-

stand jedoch auch darüber, daß
gut ausgebildete, tüchtige Juri-
sten nach wie vor gesucht sind
und insbesondere auf dem An-
waltsmarkt ihre Chance haben.
Gefragt sind allerdings neben so-
liden juristischen Fachkenntnissen
weitere Zusatzqualifikationen,
namentlich Sprachkenntnisse,
Kenntnisse des europäischen
Rechts sowie die Bereitschaft zur
Spezialisierung. Erforderlich sind
auch sonstige Zusatzqualifika-
tionen wie insbesondere Rhetorik
und die Fähigkeit zur geschickten
Verhandlungsführung.

•  Prozessieren ohne Kostenrisiko

•  Finanzierung bereits 
ab € 25.000 Streitwert

•  Keine Prüfkosten

•  Mandatsgarantie 
für den Rechtsanwalt

•  Kein Eigenkapital-Einsatz

WWW.PROZESSGARANT.DE

Ossecker Straße 174      95030 Hof

Telefon 09281-8600790 Fax 09281-8600791

Patentrezepte konnten naturge-
mäß nicht geboten werden. Die
Teilnehmer, überwiegend Referen-
dare, konnten jedoch zumindest
die Erkenntnis mitnehmen, daß
der Anwaltsberuf nach wie vor bei
entsprechender Qualifikation und
Ausbildung, der Bereitschaft zur
permanenten Fortbildung sowie
der Spezialisierung realistische
Chancen für die Zukunft bietet.
Das Institut für Anwaltsrecht Saar-
brücken e.V. plant für das Jahr
2007 weitere Veranstaltungen
zum Thema Anwaltsberuf und
Anwaltsrecht.

v.l.n.r.: Staatssekretär Wolfgang Schild, Prof. Dr. Prütting,
JR Eberhard Gelzleichter, RA Olaf Jaeger, Prof. Dr. Stephan Weth
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RAin Susanne Hussung |
Saarbrücken

Sozialplanabfindungen und
§ 42 Abs. 4 GKG

Abfindungen wirken sich in
Kündigungsschutzprozessen ge-
mäß § 42 Abs. 4 GKG (vgl. § 12
Abs. 7 ArbGG a. F.) regelmäßig
nicht streitwerterhöhend aus.
Anders sieht es jedoch aus, wenn
die Abfindung, die gezahlt wird,
auf einer eigenen Anspruchs-
grundlage beruht, die nicht von
dem Ausgang eines Kündigungs-
schutzrechtsstreits abhängt. In
diesem Fall handelt es sich um
unterschiedliche Streitgegenstän-
de, die eine Streitwertaddition er-
forderlich machen (LAG Ham-
burg, 19.09.2003, 4 Ta 16/03; so
auch Erfurter Kommentar zum
Arbeitsrecht, 5. Auflage 2005  S.
312). In diesem Sinne entschied
nun auch das Amtsgericht Saar-
brücken in einem Rechtsstreit auf
Zahlung von Anwaltshonorar (AG
Saarbrücken 21.02.2006, 5 C 1009/
05) und stellte gleichzeitig fest,
dass hinsichtlich der Höhe des
Gegenstandswertes der Betrag
maßgebend sei, der durch die
Verhandlungen vergleichsweise
erzielt worden ist.
In dem dem Gericht vorliegenden
Fall hatte der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer gekündigt und ihm
auf Grund eines bestehenden In-
teressenausgleichs und Sozial-
plans eine Abfindung in Höhe von
22.100,00 EUR angeboten. Mit

Streitigkeiten mit Rechtsschutz-
versicherern im Arbeitsrecht-
kein Kampf gegen Windmühlen

Interessante Entscheidungen des Amts-
gerichts und Oberlandesgerichts Saar-
brücken für die arbeitsrechtliche Praxis

diesem Angebot suchte der Ar-
beitnehmer seine Rechtsanwältin
auf und bat unter anderem um
Überprüfung des Sozialplans und
der angebotenen Abfindung. Im
Rahmen der außergerichtlichen
Verhandlungen einigten sich die
Parteien sodann auf eine Abfin-
dungszahlung von 36.000,00 EUR.
Gegenüber der Rechtsschutzver-
sicherung setzte die Anwältin die-
sen Betrag als Gegenstandswert
für die Abrechnung ein. Die Ver-
sicherung wandte ein, dass die
Rechtsanwältin lediglich auf Basis
des Differenzstreitwertes zwi-
schen der erzielten Abfindungen
von 36.000,00 EUR und der vor-
her vom Arbeitgeber angebote-
nen Abfindung von 22.100,00
EUR, mithin nur aus 13.900,00 EUR
abrechnen könne. Sie glich die
anwaltlichen Gebühren nur auf
Basis des geringeren Gegen-
standswertes aus, wies ihren Ver-
sicherungsnehmer an, sich auf
Zahlung des ausstehenden Hono-
rars durch die Rechtsanwältin ver-
klagen zu lassen und sicherte ihm
für den Fall einer Verurteilung zu,
den Betrag zu erstatten.
Das Amtsgericht Saarbrücken ver-
urteilte den Beklagten zur Zah-
lung des ausstehenden Anwalts-
honorars. Es stellte fest, dass die
Beschränkung des § 42 Abs. 4
GKG, wonach eine Abfindung
nicht zum Streitwert hinzuzurech-
nen ist, nur Anwendung findet,
wenn es sich um eine Abfindung
handelt, die im Rahmen eines
Kündigungsschutzprozesses er-
zielt wird. Beruht die Abfindung

jedoch auf einer eigenen An-
spruchsgrundlage, wie zum Bei-
spiel einem Interessenausgleich
und Sozialplan, unterliege sie
nicht der Beschränkung des § 42
Abs. 4 GKG. Da die Abfindung
vorliegend auf dem Interessenaus-
gleich und Sozialplan beruhte,
war sie, so das Amtsgericht, von
der gebührenrechtlichen Wertung
in § 42 Abs.4 GKG nicht erfasst.
Vielmehr musste vom Interesse des
Mandanten an der Beratung we-
gen des Bestehens eines Abfin-
dungsanspruchs ausgegangen
werden. Hinsichtlich der Höhe sei
dieses Interesse abstrakt zu bewer-
ten und nicht daran zu bemessen,
ob der Gegner Einwände erhebe.
Danach sei der Streitwert retro-
spektiv mit 36.000,00 EUR festzu-
setzen. Die Auffassung des Recht-
schutzversicherers sei nur unter
dem Aspekt der Definition des
Versicherungsfalls interessant,
könne jedoch wegen der gebüh-
renrechtlichen Bestimmung des
Gegenstandswertes nicht heran
gezogen werden. Da im vorlie-
genden Fall der Mandant und
nicht die Versicherung Beklagter
war, waren mögliche Einwände
hinsichtlich eines Versicherungs-
falls nicht relevant.

Angebot eines Aufhebungs-
vertrages – ein Fall für die
Rechtsschutzversicherung

Mit Urteil vom 19.07.2006, Az. 5
U 719/05-107 hat das Oberlandes-
gericht Saarbrücken entschieden,
dass ein den Rechtsschutzversi-
cherungsfall auslösender Verstoß
gegen Rechtspflichten schon
dann vorliege, wenn der Arbeit-
geber mit dem Angebot eines Auf-
hebungsvertrages an seinen Ar-
beitnehmer zum Ausdruck bringe,
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das Vertragsverhältnis in jedem
Fall beenden zu wollen.
In dem zu entscheidenden Fall
verlangte der Kläger die Erstat-
tung von Anwaltskosten für die
Beauftragung seiner Prozess-
bevollmächtigten anlässlich einer
von seiner Arbeitgeberin ange-
strengten Auflösung des Arbeits-
verhältnisses. Im August wurde
dem Kläger von seiner Arbeitge-
berin mitgeteilt, dass seine Stelle
zum 01.02.2005 ersatzlos gestri-
chen werde. Zugleich wurde ihm
ein erster Entwurf eines Auf-
hebungsvertrages vorgelegt, den
der Kläger nicht unterzeichnete.
Nach Einschaltung seiner Prozess-
bevollmächtigten kam es zu Ver-
handlungen mit der Arbeitgebe-
rin des Klägers, die zum Abschluss
eines Aufhebungsvertrages führ-
ten. In der Präambel des Auf-
hebungsvertrages wurde darauf
hingewiesen, dass die Arbeitge-
berin des Klägers aus betriebsbe-
dingten Gründen zu Personalab-
bau gezwungen sei und deshalb
auch die Stelle des Klägers wegfal-
le. Ferner wies der Aufhebungs-

vertrag zahlreiche Änderungen
gegenüber dem Entwurf aus.
Zwischen den Parteien war strei-
tig, ob ein Rechtsschutzfall gege-
ben ist. Die beklagte Rechtsschutz-
versicherung hatte eingewandt,
dass der Abschluss eines Auf-
hebungsvertrages, aber auch die
Androhung einer betriebsbeding-
ten Kündigung den Versicherungs-
fall nicht ausgelöst habe.
Dem hat das Oberlandesgericht
widersprochen und entschieden,
dass für den einen Rechtsschutz-
fall auslösenden Verstoß gegen
§ 4 Abs. 1 c ARB 94 jeder tatsäch-
liche, objektiv feststellbare Vor-
gang genüge, der die Anbah-
nung eines Rechtskonflikts in sich
trage. Der Rechtsstreit sei dann
bereits latent vorhanden. Dies sei
nicht nur bei der Androhung ei-
ner verhaltensbedingten Kündi-
gung, sondern auch bei Andro-
hung einer betriebsbedingten
Kündigung der Fall. Denn der Ar-
beitgeber bringe damit zum Aus-
druck, dass er an den durch den
Vertrag begründeten Leistungs-
pflichten, nämlich dem Arbeitneh-

mer im Rahmen der Beschäf-
tigungspflicht Arbeit bereit zu
stellen, nicht mehr festhalten
wolle. Dies genüge für die Annah-
me eines den Rechtsschutzfall aus-
lösenden Verstoßes im Sinne des
§ 4 Abs. 1c ARB. Es mache aus Sicht
eines durchschnittlichen Versiche-
rungsnehmers keinen Unter-
schied, ob die Kündigung bereits
ausgesprochen sei oder ernsthaft
drohe oder das Problem der Wirk-
samkeit der Kündigung durch den
Abschluss eines Aufhebungsver-
trages umgangen werden solle.
Erfreulicherweise stellt das OLG
auch fest, dass der Umfang der
von der Versicherung zu leisten-
den Erstattung sich nicht nur auf
die Kosten beschränkt, die durch
die angedrohte Kündigung aus-
gelöst werden, sondern auch die
Kosten eines etwaigen Aufhebungs-
vertrages mit Abfindung umfas-
se. Die Entscheidung, nebst wei-
terer Hinweise, wurde vom 5. Zivil-
senat des Saarländischen Oberlan-
desgerichts mitgeteilt und ist aus-
führlich im Anwaltsblatt 11/06,
dort Seite 764 ff nachzulesen.
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Es kommt in den besten Familien
vor und kann die verschiedensten
Gründe haben: Die Enterbung:
Ist ein Abkömmling des Erblassers
durch Verfügung von Todes wegen
von der Erbfolge ausgeschlossen, so
kann er von dem Erben den Pflicht-
teil verlangen gem. § 2303 BGB.
Nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG gilt
erst ein geltend gemachter Pflicht-
teilsanspruch als Erwerb von To-
des wegen. Spiegelbildlich dazu
besteht für den Erben nach § 10
Abs. 5 Nr. 2 ErbStG auch erst die
Möglichkeit, eine Nachlassver-
bindlichkeit abzuziehen, wenn
der Pflichtteil geltend gemacht
worden ist. Durch dieses zeitliche
Hinausschieben der erbschafts-
steuerlichen Folgen eines Pflicht-
teilsanspruchs soll ausgeschlossen
werden, dass beim Pflichtteils-
berechtigten auch dann Erb-
schaftssteuer anfällt, wenn er sei-
nen Anspruch vorläufig oder dau-
erhaft nicht erhebt.

Steuerfalle bei Geltendmachung
des Pflichtteilsanspruchs

Der BFH hat jetzt entschieden,
dass für die Geltendmachung
des Pflichtteilsanspruchs nicht
erforderlich ist, dass die Höhe
des Anspruchs beziffert wird (BFH
vom 19.07.2006 – II R 1/05). Eine
solche Bezifferung sei dem Pflicht-
teilsberechtigten, der nicht Erbe
ist, regelmäßig erst nach Erteilung
der im BGB vorgesehenen Aus-
kunft durch den Erben möglich.

Konsequenz für die Praxis:
Haben sich schließlich nach dem
Erbfall die Gemüter beruhigt und
die Beteiligten ausgesprochen
oder wird erkennbar, dass der
Nachlass bei Weitem nicht den
Erwartungen entspricht, wollen
die Beteiligten häufig die erste
unbedachte Maßnahme durch
einen Verzicht auf den Pflichtteil
rückgängig machen.
Wenn das Finanzamt von diesen
Vorgängen Kenntnis erlangt, folgt
in der Regel ein böses Erwachen:
Der Pflichtteilsberechtigte muss
sich stets vor Augen halten, dass
durch die Geltendmachung des

Pflichtteilsanspruchs auch gleich-
zeitig die Erbschaftssteuer ausge-
löst wird. Der Pflichtteilsanspruch
unterliegt in voller Höhe der Erb-
schaftssteuer, auch wenn der Be-
rechtigte später darauf verzichtet.
Das Geltendmachen des Pflicht-
teils, das nach dem Gesetz die
Steuerpflicht auslöst, kann nicht
rückgängig gemacht werden. Der
spätere Verzicht auf den bereits
geltend gemachten Pflichtteils-
anspruch wirkt sich grundsätzlich
nicht mehr auf die Steuer aus und
stellt obendrein noch eine schen-
kungssteuerpflichtige Zuwen-
dung des Pflichtteilsberechtigten
an den Erben dar.
Auch ein nachträglicher (teilweiser)
Verzicht des Berechtigten auf seinen
Anspruch wirkt sich grundsächlich
nicht auf die Steuern aus (FG Mün-
chen, Urteil vom 24.08. 2005, 4K
4361/03). Eine Ausnahme gilt ledig-
lich dann, wenn sich der Berechtig-
te nach einem ernsthaften Streit
über die Höhe seines Pflichtteils mit
weniger zufrieden gibt, als er bean-
sprucht hat und ihm zusteht. In die-
sem Fall kann er nur aus diesem nied-
rigerem Wert besteuert werden
(BFH Urteil vom 18.07.1973 II R 34 /
69, BStBl II 1973, 798).

Tipp für die Praxis:
Es ist also Vorsicht und sorgfälti-
ge Überlegung angezeigt, bevor
der Pflichtteilsanspruch geltend
gemacht wird.
In vielen Fällen macht der Enterb-
te hauptsächlich deshalb den
Pflichtteil geltend, um dadurch
den Wert des Nachlasses in Erfah-
rung zu bringen. Hier sollte aber
der einfachere, nicht mit dem
steuerlichen Gefahrenpotential
behaftete Auskunftsanspruch
gemäß § 2314 BGB gewählt wer-
den (s. Urteil des BFH vom 19.07.
2006, AZ: II R 1 / 05).

Einladung

Der Präsident des Landgerichts und der Leitende
Oberstaatsanwalt geben sich die Ehre, Sie zum diesjährigen

Silvesterfrühschoppen der Juristinnen und Juristen
am Freitag, dem 29. Dezember 2006, ab 11.00 Uhr

im Ruder Club Saar – Restaurant „Le Resto“
Hindenburgstraße 65, 66119 Saarbrücken

herzlich einzuladen.

Wir möchten damit an die von unseren Vorgängern begründete, schöne
Tradition anknüpfen, die den Juristinnen und Juristen unseres Landes Ge-
legenheit gibt, am Ende eines Jahres zu einem fach- und generationen-
übergreifenden Austausch zusammenzukommen. Der diesjährige Früh-
schoppen soll an einem traditionsreichen Ort, im 1885 gegründeten Ru-

der Club Saar, stattfinden, dessen Räume in unmittelbarer Nähe zu den
Saarbrücker Gerichten und den dortigen Parkplätzen gelegen sind.

Über Ihr Kommen würden wir uns sehr freuen.
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Das mittlerweile traditionell gewordene Gänseessen
des Saarländischen AnwaltVereins fand am
10.11.2006 im Hotel Domizil Leidinger in Saarbrük-
ken statt. Eingeleitet wurde der Abend mit einer
Feuerzangenbowle im Innenhof des Hotels, bei der
sich die zahlreichen Teilnehmer näherkamen.

Als weitere Neuerung gab es erstmals eine kulturel-
le Einlage, die bei allen Gästen auf ungeteilte Zu-
stimmung stieß: Oranna Kasper, perfekt am Klavier
begleitet von Thomas
Bernardy, trug die bekann-
testen Chansons von Edith
Piaf vor. Ihre ausdrucksstar-
ke Stimme stand dem Ori-
ginal in nichts nach. Die
Künstlerin selbst moderier-
te ihr kleines, aber feines
Programm durch unterhalt-
same Anekdoten aus dem
Leben der großen Künstle-
rin.

Ein weiteres Novum stellte
die erstmals veranstaltete
Tombola des SAV dar: Un-
ter den diesjährigen Teil-
nehmern der Seminarver-
anstaltungen des SAV wur-
den drei Gutscheine für künftige Seminare sowie
die freie Teilnahme am nächsten Gänseessen ausge-
lost. Auch ein professioneller Fotograf war enga-
giert und schoß zahllose Portraits der Teilnehmer,
die über die Geschäftsstelle des SAV angefordert
werden können.

Insgesamt eine mehr als gelungene Veranstaltung,
bei der sich die Teilnehmer außerhalb ihrer eigentli-
chen Berufstätigkeit näherkamen und Kontakte
knüpfen konnten, die in der Hektik des Alltags nicht
möglich sind.

Auch im nächsten Jahr wird der SAV sein traditio-
nelles Gänseessen veranstalten und wiederum durch
ein kulturelles Rahmenprogramm aufwerten. Anre-
gungen hierzu sind jederzeit herzlich willkommen.

essen 2006essen 2006essen 2006essen 2006essen 2006
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RA Thomas Berscheid |
Saarbrücken

Schon immer war es teuer, einen
Rechtsstreit zu führen. Dies gilt
generell, erst recht jedoch dann,
wenn in einem Prozess ein oder
gar mehrere unselbständige Ne-
benintervenienten beteiligt sind,
sei es durch Streitbeitritt im Wege
der Nebenintervention nach § 66
ZPO, sei es aufgrund einer Streit-
verkündung einer Partei nach
§ 72 ZPO.
Die Frage, wer die Kosten der
Nebenintervention zu tragen hat,
ist in § 101 Abs. 1 ZPO geregelt.
Hiernach trägt der Nebeninter-
venient seine eigenen Kosten
grundsätzlich selbst; sie sind je-
doch dem Gegner der von ihm
unterstützten Hauptpartei inso-
weit aufzuerlegen, als dieser nach
den Vorschriften der §§ 91 –
98 ZPO die Kosten des Rechts-
streits zu tragen hat.
Es gilt hiernach der sogenannte
Grundsatz der Kostenparallelität.
Im Rahmen einer gerichtlichen
Kostenentscheidung ist über die
Kosten der Streithilfe von Amts
wegen zu entscheiden, unabhän-
gig davon, ob durch Urteil ent-
schieden wird oder aber durch
Beschluss nach § 91a ZPO bzw.
nach § 269 Abs. 3 ZPO. Für einen
Kostenerstattungsanspruch des
Nebenintervenienten ist allerdings
stets eine ausdrückliche Kosten-
entscheidung in der Urteils- bzw.
Beschlussformel erforderlich, wäh-
rend die lediglich allgemeine Ent-
scheidung über die Kosten des
Rechtsstreits hierzu nicht genügt.
Dies wird von den Gerichten nicht
selten übersehen. Eine derartig
unvollständige Kostenentschei-

Die Kostenerstattung bei der ein-
fachen Nebenintervention – und
wie man sie vermeiden kann

dung ist zwar fehlerhaft, jedoch
gleichwohl wirksam.
Behoben werden kann dieser
Mangel lediglich durch einen frist-
gerechten Antrag des Nebenin-
tervenienten auf Ergänzung des
Urteils in entsprechender Anwen-
dung von § 321 ZPO. Nach Abs. 2
dieser Vorschrift muss dieser An-
trag allerdings innerhalb einer
Frist von zwei Wochen gestellt
werden, die mit der Zustellung
des Urteils beginnt. Anders als bei
den üblichen Rechtsmittelfristen
kommt es allerdings nicht darauf
an, wann das unvollständige Ur-
teil der unterstützten Hauptpartei
zugestellt wurde, vielmehr ist
maßgeblich die wirksame Zustel-
lung an den Nebenintervenien-
ten, d.h. in aller Regel an seinen
Anwalt.
Dieser hat somit die Pflicht, un-
mittelbar nach Urteilszustellung
die Kostenentscheidung auf Rich-
tigkeit und Vollständigkeit hin zu
überprüfen. Ergibt sich ein Kos-
tenerstattungsanspruch des Ne-
benintervenienten, was stets der
Fall ist, wenn die unterstützte Par-
tei nicht vollständig unterlegen
ist, dann muss fristgerecht ein
Antrag auf Urteilsergänzung im
Kostenpunkt gestellt werden.
Unterläßt der Anwalt dies, macht
er sich gegenüber seiner Partei im
Hinblick auf den dieser entstande-
nen Kostenschaden ohne weiteres
ersatzpflichtig mit der Folge, dass
er denjenigen Kostenbetrag, der
ansonsten erstattungspflichtig ge-
wesen wäre, von vorneherein
nicht berechnen darf oder aber
nach Vorschußzahlungen wieder
zurückerstatten muß.
Enthält die Kostenentscheidung
demgegenüber einen Ausspruch
auch über die Kosten der Neben-

intervention, der jedoch inhaltlich
falsch ist, so kann dies entspre-
chend der Regelung in § 99 Abs.
1 ZPO grundsätzlich nicht isoliert
angefochten werden, soweit
nicht ein offensichtlicher Fehler im
Sinne von § 319 ZPO vorliegt, der
jederzeit auch von Amts wegen
korrigiert werden kann.
Interessanter sind jedoch die Pro-
bleme, die entstehen bei einer
Beendigung des Rechtsstreits
durch Vergleich. Dabei ist an die-
ser Stelle lediglich der Vollständig-
keit halber darauf hinzuweisen,
dass bei einer Erledigung des
Rechtsstreits durch Vergleich kei-
ne Nebeninterventionswirkungen
entstehen (mit Ausnahme der
Verjährungshemmung), was vom
Anwalt der streitverkündenden
Partei stets bedacht werden muss.
Einfach ist die Situation dann,
wenn der Nebenintervenient sich
an dem Vergleich selbst beteiligt.
Insoweit haben es die Parteien des
Rechtsstreits und der Nebeninter-
venient in der Hand, jede ihnen
genehme Kostenverteilung zu ver-
einbaren, unabhängig davon, ob
der Vergleich gerichtlich protokol-
liert wird oder nicht. Während
nach der Regelung in § 101 Abs.
1 ZPO grundsätzlich niemals ein
Kostenerstattungsanspruch im
Verhältnis zwischen der unter-
stützten Hauptpartei und dem
Nebenintervenienten begründet
werden kann, haben die Beteilig-
ten im Rahmen eines Vergleichs
auch insoweit freie Hand.
Ist der Nebenintervenient demge-
genüber am Vergleichsabschluss
nicht beteiligt, gelten Besonder-
heiten, die im folgenden beleuch-
tet werden sollen.
Nach ganz herrschender Auffas-
sung gilt auch bei einem Vergleichs-
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abschluss lediglich der Haupt-
parteien ohne Beteiligung des
Nebenintervenienten der Grund-
satz der Kostenparallelität gemäß
§ 101 Abs. 1 ZPO. Dies bedeutet
im Grundsatz zunächst, dass die
Parteien nicht befugt sind, ohne
bzw. gar gegen den Willen des
Nebenintervenienten über dessen
Kostenerstattungsanspruch zu
seinem Nachteil zu disponieren.
Unwirksam ist daher insbesonde-
re eine Regelung im Vergleich,
wonach ein Kostenerstattungsan-
spruch des Nebenintervenienten
ausgeschlossen oder auf eine zu
niedrige Quote beschränkt wird.
Auch hilft es nichts, den Kostener-

stattungsanspruch des Nebenin-
tervenienten im Vergleich unge-
regelt zu lassen. Vielmehr hat der
Nebenintervenient die Möglich-
keit, eigenständig eine Kosten-
grundentscheidung des Gerichts
herbeizuführen, und zwar durch
einen entsprechenden Antrag
analog §§ 91a Abs. 1 Satz 2 und
269 IV ZPO, der nicht fristge-
bunden ist. Wird dieser Antrag
gestellt, hat das Prozessgericht
durch Beschluss eine Kosten-
entscheidung herbeizuführen,
wobei wiederum der Grundsatz
der Kostenparallelität gilt. Maß-
geblich ist daher im wesentlichen
das Verhältnis von Obsiegen und

Unterliegen der unterstützten
Partei.
Hat nach der im Vergleich getrof-
fenen Regelung beispielsweise die
beklagte Partei 80 % der Kosten
des Rechtsstreits zu tragen, so ist
auf entsprechenden Antrag des
Nebenintervenienten, der den Klä-
ger unterstützt hat, im Beschluss-
wege auszusprechen, dass der
Beklagte auch 80 % der Kosten des
Nebenintervenienten zu erstatten
hat.
Diese Konsequenz aus § 101 Abs.
1 ZPO ist für die Parteien äußerst
lästig, sie kann im Extremfall dazu
führen, dass aus eben diesem
Grunde von einem Vergleich von
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vorneherein abgesehen wird. Die
Konsequenz läßt sich jedoch ver-
meiden, und zwar durch eine ge-
schickte Formulierung der Kosten-
regelung im Vergleich, durch die
der Nebenintervenient durchaus
„ausgebremst“ werden kann. Ei-
nen Ausweg hat der BGH durch
Beschluss vom 03.04.2003, abge-
druckt u.a. in NJW 2003, 1948 f.
aufgezeigt:
Wird in den Vergleich die Rege-
lung aufgenommen, dass die Ko-
sten des Rechtsstreits „gegenein-
ander aufgehoben“ werden (vgl.
hierzu § 98 ZPO), bedeutet dies
nach allgemeiner Auffassung, dass
jede Partei die Gerichtskosten zur
Hälfte trägt, die eigenen außer-
gerichtlichen Kosten demgegen-
über alleine. Ein Erstattungsan-
spruch hinsichtlich der außerge-
richtlichen Kosten besteht daher
nicht.
Wie der BGH in dem genannten
Beschluss entgegen der bis dahin
weit überwiegenden Auffassung
entschieden hat, ist Konsequenz
einer wechselseitigen Kostenauf-
hebung, dass nicht nur die ei-
gentlichen Parteien des Rechts-
streits untereinander keinen
Kostenerstattungsanspruch ha-
ben, sondern auch nicht die je-
weiligen Nebenintervenienten,
was wiederum aus dem Prinzip
der Kostenparallelität des § 101
Abs. 1 ZPO abgeleitet wird.
Ein fataler (Anwalts-)Fehler wäre
es jedoch, abweichend von § 98
ZPO die „hälftige“ Verteilung der
Prozesskosten zu vereinbaren. Die-
se meist unbedachte Wortwahl
hat zur Konsequenz, daß der Ne-
benintervenient entgegen der
Absicht der Parteien eine Kosten-
entscheidung des Gerichts herbei-
führen kann, die es ihm ermög-

licht, 50 % seiner eigenen außer-
gerichtlichen Kosten erstattet zu
erhalten.
Eine weitere Möglichkeit hat der
BGH in seinem Beschluss vom
24.06.2004 aufgezeigt, der in
NJW-RR 2004, 1506 ff. abgedruckt
ist. Dort hatten sich die Parteien
außergerichtlich verglichen und
hierbei vereinbart, daß die Klage
zurückgenommen und dass die
Kosten des Rechtsstreits gegenein-
ander aufgehoben wurden. Auf
Kostenanträge wurde wechselsei-
tig verzichtet. Diese Regelung
geht nach m.E. zutreffender Auf-
fassung des BGH der gesetzlichen
Kostenregelung des § 269 Abs. 3
Satz 2 ZPO vor. Konsequent hat
der BGH erkannt, dass auch in die-
ser Konstellation dem Nebeninter-
venienten – Streithelfer des Be-
klagten – ebensowenig ein Kos-
tenerstattungsanspruch gegen
die Klagepartei zusteht wie der
beklagten Partei selbst. Hieran
änderte sich nicht einmal dadurch
etwas, dass in dem außergericht-
lichen Vergleich, der dem BGH-
Beschluss zugrunde lag, die
Klägerseite die gesamten Gerichts-
kosten übernommen hatte. Es ist
hiernach evident, dass die Kosten-
regelung zumindest maßgeblich
auch den Zweck verfolgte, den
Nebenintervenienten „auf seinen
Kosten sitzen zu lassen“. Der BGH
hat dies gebilligt.
Allerdings empfiehlt sich der letzt-
genannte Weg nur dann, wenn
eine Vereinbarung bereits erfüllt
ist oder aus einem sonstigen Grun-
de kein Vollstreckungstitel benö-
tigt wird.
Nach Auffassung des Verfassers
ergeben sich hieraus weitere in-
teressante Möglichkeiten:
Häufig wird zwischen den Haupt-

parteien eine Kostenerstattung
gewollt sein, und zwar jedenfalls
dann, wenn eine Partei der Sache
nach ganz oder überwiegend
obsiegt. Es bietet sich an, den
Erstattungsanspruch hinsichtlich
der außergerichtlichen Kosten
überschlägig zu ermitteln und ihn
bei der Bemessung der Vergleichs-
summe zu berücksichtigen, um
alsdann die „Kostenaufhebung“
zu vereinbaren. Auf diese Weise
kann im Ergebnis eine „gerechte“
Kostenverteilung im Verhältnis der
Hauptparteien erreicht werden,
ohne dass der Nebenintervenient
hieran partizipiert.
Die Parteien und ihre Anwälte
müssen dies bei ihrer Vergleichs-
vereinbarung bedenken, da grund-
sätzlich die Pflicht zum kosten-
schonendem Handeln besteht. Im
Einzelfalle kann sich ein Anwalt
gegenüber seiner Partei hinsicht-
lich der Kosten des Nebeninterve-
nienten ersatzpflichtig machen,
wenn diese vermeidbar waren.
Grundsätzlich haben es die Partei-
en des Zivilprozesses nach den
vorstehend behandelten BGH-Be-
schlüssen jedoch in der Hand, eine
ihnen genehme Kostenverteilung
herbeizuführen, von der der Ne-
benintervenient, der sich an dem
Vergleich nicht beteiligt, auch
nicht profitieren kann. Von die-
sen Möglichkeiten kann und muss
in geeigneten Fällen Gebrauch
gemacht werden.
Allerdings ist zu beachten, daß im
Einzelfall auch ein materiell-recht-
licher Kostenerstattungsanspruch
des Nebenintervenienten gegen
eine der Hauptparteien bestehen
kann. Dieser Anspruch wäre aller-
dings in einem gesonderten Ver-
fahren geltend zu machen.
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RA Dr.  Joachim Giring |
Saarbrücken

Erfolgt die Beiordnung als Pflichtvertei-
diger – was auch zur Praxis saarländi-
scher Gerichte gehört – „zu den Bedin-
gungen eines ortsansässigen Rechts-
anwalts“, zeichnen sich mögliche
kostenrechtliche Konsequenzen im
Hinblick auf Fahrtkosten und Abwesen-
heitsgelder ab. Der Verteidiger steht vor
der Frage, ob er Beschwerde gegen den
Beiordnungsbeschluss einlegen oder
den Kostenfestsetzungsbeschluss ab-
warten und im Fall der Absetzung der
Fahrtkosten und Abwesenheitsgelder
hiergegen Erinnerung einlegen soll.

I.

Die Beiordnung eines auswärtigen
Pflichtverteidigers zu den Bedingun-
gen eines ortsansässigen Rechtsan-
walts wird für den Geltungsbereich der
BRAGO zum Teil für zulässig erachtet,
sofern der Rechtsanwalt ausdrücklich
mit der Beschränkung der Beiordnung
einverstanden ist (vgl. nur OLG Ko-
blenz, MDR 1978, 427; OLG Karlsru-
he, Justiz 1986, 51). Nach der Recht-
sprechung des Saarländischen Ober-
landesgerichts aus dem Jahr 1992 ist
die Bestellung eines auswärtigen
Pflichtverteidigers in der Beschränkung
auf die Vergütung eines ortsansässi-
gen Anwalts grundsätzlich unzulässig
(4 Qs 93 - 95/92 I). Das Bundesverfas-

Pflichtverteidigerbeiordnung
zu den Bedingungen eines
ortsansässigen Rechtsanwalts?

sungsgericht entschied schließlich –
mit Hervorhebung der Bedeutung des
Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG –, dass bei Be-
stellung eines auswärtigen Rechtsan-
walts als Verteidiger grundsätzlich auch
diejenigen Mehrkosten erstattungsfähig
sind, die dadurch entstehen, dass der be-
stellte Verteidiger seinen Wohnsitz oder
seine Kanzlei nicht am Gerichtsort hat
(BVerfG, StV 2001, 241 f.).

In einem Beschluss des Brandenburgi-
schen Oberlandesgerichts ist nunmehr
klargestellt, dass die vorgenannten
Grundsätze nach Inkrafttreten des RVG
fort gelten. Ganz deutlich wird, dass
die Entscheidung des Verteidigers,
nicht gegen die Beiordnung zu den
Bedingungen eines ortsansässigen
Rechtsanwalts in Wege der Beschwer-
de vorzugehen, sondern gegen den
Kostenfestsetzungsbeschluss, kein
Einverständnis zur Kürzung des
Vergütungsanspruchs bedeutet.

II.

Nach diesen Maßgaben empfiehlt sich,
bei einer Beiordnung zu den Bedingun-
gen eines ortsansässigen Rechtsan-
walts die Absetzung der Reisekosten
und Abwesenheitsgelder im Kosten-
festsetzungsbeschluss anzufechten.

Der Schriftsatz zur Erinnerung kann
wie folgt aussehen:

„In der Strafsache

b e t r. …

lege ich gegen den Kosten-
festsetzungsbeschluss vom … –
zugestellt am ... –

Erinnerung

ein.

Die Erinnerung richtet sich gegen
die Absetzung
1. der Fahrtkosten gem. Nr. 7003

VV vom …, … km à 0,30 €,
zum Hauptverhandlungster-
min in … sowie

2. des Abwesenheitsgeldes gem.
Nr. 7005 VV vom … (1/1 An-
teil) in Höhe von insgesamt
… € zzgl. Mehrwertsteuer.

Gründe

Die Absetzung ist nicht zulässig.
Zwar erfolgte die Beiordnung gem.
Beschluss des Amtsgerichts ... vom
... „zu den Bedingungen eines orts-
ansässigen Rechtsanwalts“ (vgl. Bl.
... d. A.). Die Beiordnung als Pflicht-
verteidiger unter Beschränkung auf
die Vergütung eines ortsansässi-
gen Rechtsanwalts ist jedoch ge-
setzlich nicht vorgesehen (vgl.
Meyer-Goßner, StPO, 48. Aufl., §
142 Rdnr. 6 m.w.N). Die Vorschrif-
ten der Zivilprozessordnung für die
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Beiordnung eines Rechtsanwalts im
Prozesskostenhilfeverfahren sind
auf den hier vorliegenden Fall der
Beiordnung nicht anzuwenden. Die
Rechte, die einem Zivilrichter zur
Vermeidung der Entstehung von
Mehrkosten für den Justizfiskus
durch die Beiordnung eines nicht
ortsansässigen Rechtsanwalts zu-
stehen, stehen dem Strafrichter im
Rahmen der Bestellung eines Pflicht-
verteidigers gerade nicht zu.

In einer Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts vom 24.11.
2000 heißt es wörtlich (BVerfG, StV
2001, 241, 241 f.):

„Zur Teilnahme an der Hauptver-
handlung war der Bf. ohnehin
rechtlich verpflichtet. Demnach
kann im Kostenfestsetzungever-
fahren weder die Erforderlichkeit
der Bestellung noch die Erfor-
derlichkeit seiner Reisen zur sach-
gerechten Verteidigung in Frage
gestellt werden.“

Nach der Rechtsprechung des Saar-
ländischen Oberlandesgerichts ist
die Bestellung eines auswärtigen
Pflichtverteidigers unter Beschrän-
kung auf die Vergeltung eines orts-
ansässigen Anwaltes grundsätzlich
unzulässig. Wörtlich heißt es (vgl.
OLG Saarbrücken, 4 Qs 93-95/92;
Beschluss S.5 f.):

„Bei der Bestellung eines auswär-
tigen Rechtsanwalts zum Pflicht-
verteidiger hat das Gericht abzu-
wägen zwischen dem grundsätz-
lichen Vorrang der Ortsnähe (...)
und dem Gesichtspunkt des Ver-
trauensverhältnisses zwischen
Mandant und Rechtsanwalt. Hier-
bei kann der Betroffene die Beiord-
nung eines außerhalb des Gerichts-
bereichs ansässigen Rechtsanwalts
in der Regel nicht verlangen (...).
Wenn jedoch das Gericht im Ein-
zelfall der Rücksicht auf das Ver-
trauensverhältnis den Vorrang vor

der Ortsnähe eingeräumt, dann
wäre es inkonsequent und unbil-
lig, dem Pflichtverteidiger die in-
soweit entstandenen Reisekosten
vorzuenthalten.“

Dies gilt auch für den Geltungsbe-
reich des RVG. Unbeachtlich ist,
dass ich den Beiordnungsbeschluss
nicht angefochten habe. Darin ist
kein Einverständnis in die Abset-
zung der Kosten zu sehen.

Das Brandenburgische Oberlan-
desgerichts führt aus (Stra FO 2006,
214, 215):

„b) Mangels ausdrücklichen Ein-
verständnisses des Beschwer-
deführers ist die vom Landgericht
vorgenommene Einschränkung
des Vergütungsanspruchs unzu-
lässig. Hierbei ist unbeachtlich,
dass der Beschwerdeführer den
Beiordnungsbeschluss vom
11.04.2005 nicht angefochten
hat. Durch die Beiordnung selbst
war der Beschwerdeführer nicht
beschwert; die ohne dessen aus-
drückliches Einverständnis in un-
zulässiger Weise vorgenommene
Beschränkung seines Vergü-
tungsanspruchs hat die Wirksam-
keit der Beiordnung als solche
nicht berührt (...). Der Beschwer-
deführer hat der Einschränkung
seines Vergütungsanspruchs
auch ausdrücklich in seinem
Schreiben vom 19.04. 2005 wi-
dersprochen, sodass auch von ei-
ner konkludenten Einwilligung in
die Beschränkung durch wider-
spruchslose Wahrnehmung des
Mandats nach Zugang des
einschränkenden Beiordnungsbe-
schlusses nicht ausgegangen
werden kann. (…)
d) Für die hier zu treffende
Beschwerdeentscheidung im
Kostenfestsetzungsverfahren ist es
unbeachtlich, dass der Beschwer-
deführer nicht bereits den Beiord-

nungsbeschluss selbst angefochten
hat. Auch hier wirkt sich zugunsten
des Beschwerdeführers aus, dass
die vorgenommene Beschränkung
des Vergütungsanspruchs keinerlei
Grundlage im Gesetz findet und
damit keine Wirkung entfalten
konnte (vgl. Gerold/Schmidt/v.
Eicken, RVG, 16. Aufl., § 55 Rn. 17)
Vorb. zu § 45 Rn. 52; OLG Düssel-
dorf, JurBüro 93, 689 m.w.N.).
e) Der Senat schließt sich der h.
M. an, dass [die Urkundsbeamten
der Geschäftsstelle] im Kosten-
festsetzungsverfahren nicht an die
rechtlich keinerlei Wirkung entfal-
tende Einschränkung des Vergü-
tungsanspruchs aus dem Bei-
ordnungsbeschluss gebunden ist
(vgl. Gerold/Schmidt/v. Eicken,
a.a.O., § 55 Rn. 17).“

Die dargestellten Grundsätze gel-
ten auch vorliegend.

Damit ist die Erinnerung begrün-
det. Die im Kostenfest-
setzungsantrag vom ... aufgeführ-
ten Gebühren und Auslagen sind
antragsgemäß festzusetzen.

Rechtsanwalt“

III.

Die Zitierung der oben genannten Ent-
scheidungen kann dem möglichen
Vorbringen des Bezirksrevisors, dass
„Kostenrecht immer Folgerecht“ ist,
entgegengehalten werden. In der Hin-
nahme der Beiordnung zu den Bedin-
gungen eines ortsansässigen Rechts-
anwalts kann gerade kein Einverständ-
nis in die Kürzung des Honoraran-
spruchs erkannt werden. Um jedwe-
dem Zweifel an einem Einverständnis
in die Kürzung des Vergütungsan-
spruches möglichst frühzeitig zu be-
gegnen, empfiehlt sich, diesen – in der
Hauptverhandlung zu Protokoll oder
vorab mit einem Schriftsatz – akten-
kundig auszuräumen.
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Insolvenz- und Sanierungsrecht
Referent: Klaus Olbing
Seminarbericht von
RA/FAStR Thomas Rand | Dillingen

Steuern sind überall. Natürlich auch in der Unternehmens-
insolvenz und bei der Unternehmenssanierung. Wir haben
daher ein Seminar veranstaltet, das jeden Berater angeht,
der sich mit Sanierungen und Insolvenzen beschäftigt – sei
es in der Sanierungs- und insolvenzbegleitenden Beratung,

sei es in der Insolvenzverwaltung.
Dazu konnten wir einen der im
Insolvenzsteuerrecht profilierte-
sten Referenten und Anwalts-
kollegen gewinnen: Rechtsan-
walt/ Fachanwalt für Steuerrecht
Dr. Klaus OLBING (Kanzlei Streck
Mack Schwedhelm, Berlin).
Warum auch immer hat nur ein
„erlesener Kreis“ zu dem Semi-
nar gefunden. Wenn Sie nicht
dabei waren, können Sie das

umfangreiche Script auf der Geschäftstelle beziehen (52 Sei-
ten zu „Ertragsteuern in der Insolvenz und Sanierung“ und
ein Foliensatz zu „Haftungsgefahren des Insolvenzverwalters
für Steuerschulden“ zum Preis von 12,50€ zzgl. USt.).
Zunächst referierte Dr. OLBING zur Steuerhaftung und
steuerstrafrechtlichen Verantwortlichkeit des
Insolvenzverwalters verbunden mit Hinweisen zur Pro-
phylaxe und Abwehrstrategie; der Referent berichtet aus
seiner bundesweiten Berufspraxis von der zunehmen-
den Tendenz von Finanzämtern beziehungsweise Staats-
anwaltschaften, gegen den Insolvenzverwalter persön-
lich Steuerhaftungsansprüche respektive seine Strafbar-
keit wegen des Verdachts von Steuerstraftaten geltend
zu machen. Dabei scheinen die Finanzämter immer we-
niger die Praxis zu akzeptieren, in der Insolvenz „man-
gels Masse“ keine Gewinnermittlungen und Steuererklä-
rungen mehr abzugeben.
Zu den Ertragsteuern in der Insolvenz und Sanierung
hat der Referent den Bogen von Verlustbeschränkungen
(einschließlich Mantelkauf, Organschaft und Umwandlung
als Sanierungsmittel) bis hin zu Gestaltungsmöglichkei-
ten bei Verlusten im Vorfeld (Forderungsverzicht, Rang-
rücktritt etc.) gespannt. Den Schlußpunkt des Seminars
bildeten Gewinnrealisierungsgefahren bei Sanierung und
Abwicklung sowie ein Exkurs zu den Gewerbesteuerrisiken
des Insolvenzverwalters.
Alles in allem: Ein rundum gelungenes Seminar, das so-
wohl für die Sanierungs- und Insolvenzberatung, aber
auch für die Unternehmensinsolvenzverwaltung unver-
zichtbares Know-how vermittelt hat.

Seminarrückblick
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Erst- oder Zweitbüro
in Frankreich
Deutsch-franz. RA-
Kanzlei, repräsentati-
ve Lage im Zentrum
von STRASBOURG, bietet zur
Vermietung an Kollegen:
ein Büro; Besprechungsraum;
Telefon / Fax / Internet; Juristi-
sche Literatur (frz. und deutsch).
Kontakt :  Maître HENTE, RA &
Avocat : Tel. 0033. 390.22.15 - 77

erscheint am 15. März 2007 (Redaktionsschluss: 19. Februar 2007)

Impressum des Saarländischen Anwaltsblatt
Herausgeber: SAV-Service GmbH  |  Beethovenstraße 1  |  66111 Saarbrücken

Postanschrift: SAV-Service GmbH  |  c/o SaarländischerAnwaltVerein
Franz-Josef-Röder-Straße 15 |  66119 Saarbrücken
Tel.: 0681/51202  |  Fax: 0681/51259  |  E-Mail: info@sav-service.de  |  www.sav-service.de

Redaktion: Thomas Berscheid, Olaf Jaeger, Saskia Hölzer (ViSdP)

Fotos: S. 4: Florian Brunner; S. 10, 11: Wolfgang Klauke; übrige: privat

Anzeigenleitung Brunner Werbung und Fotografie GmbH
und Gesamt- Kaiserslauterner Straße 40  |  66123 Saarbrücken
herstellung: Telefon 06 81 / 3 65 30  |  Fax: 06 81 / 37 58 99  |  info@brunner-werbung.de

Seminarankündigungen des SAV III. / IV. Quartal 2007

24. August 2007 Die Rückforderung von Schenkungen wegen Verarmung

25. August 2007 Die Haftung für betrieblich veranlasste Personen- und Sachschäden

31. August 2007 Telefontraining

7. September 2007 Erfolgreiche Berufung im Zivilrecht

15. September 2007 Das neue VVG - Schwerpunkt Schadenversicherung

21. September 2007 K(r)ampf im Kostenfestsetzungsverfahren

22. September 2007 Der europäische Vollstreckungstitel und die Vollstreckung
ins Ausland

26. September 2007 Versetzung – Lohnsenkung – Tarifwechsel:
Arbeitsbedingungen rechtssicher ändern

25. Oktober 2007 Neueres zum Betriebsübergang

26. Oktober 2007 Fehlerquellen bei polizeilichen Messverfahren

10. November 2007 Vertriebsrecht – Handelsvertreter/Vertragshändler/Franchising

17. November 2007 Erkennen von Baumängeln und Bauschäden an Konstruktionen






